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§ 38a W-BO 1994 Urlaubsabgeltung
für Nebengebühren

 W-BO 1994 - Besoldungsordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.12.2024

(1) Die gemäß § 2 Abs. 1 des Ruhe- und Versorgungsgenusszulagegesetzes 1995 für die Ruhegenusszulage

anrechenbar erklärten Nebengebühren, die als monatliche Pauschale gewährt werden, gebühren während des

Erholungsurlaubs in unverminderter Höhe.

(2) Als Urlaubsabgeltung für nicht als monatliche Pauschale gewährte Nebengebühren gemäß Abs. 1 gebührt dem

Beamten ein Zuschlag im Ausmaß von 12 % dieser Nebengebühren. Die Urlaubsabgeltung ist monatlich gleichzeitig mit

den Nebengebühren, für die der Zuschlag gebührt, auszuzahlen.
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